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ſpielen te man, wie Gottes Hand dem Menſchen einen Stand weist, vie vor
ſichtig Mädchen un der Wahl eines Mannes ſein ſollen, daſs ſie ni bon augen⸗blicklicher Aufwallung ſich hinreißen laſſen dür en

Ein böſer Traum. Auch ein Dichter. Zwei Erzählungen on  a uTorriedt Ruſſell V Münſter. S. broſchiert.Zwei übſche Geſchichten für die Jugend.Feierſtunden der ſtudierenden Jugend Eine Feſtgabe von Doctor
Juvenalis Montanus. Erſtes Bändchen. 8⁰ Ruſſell broſchiert.Kurze Mittheilungen und Belehrungen über heilige Zeiten und Feſte, deren
rſprung, Bräuche, Legenden und ähnliches für Studenten der niederen Claſſen.Der Ausdruck Joſef, der Gemahl Mariens, iſt weit weniger ſympathiſch, als
„Bräutigam“.

Das Kirchenjahr, durchlebt 01 guten Kindern. Von Marie
Weitzenmüller. Ruſſell, 8⁰ 120 broſchiert.Wir glauben, daſs außer der zarten Jugend auch Altere Leſer an dieſerkindlich frommen Einführung II das Verſtändnis der Feſte Gefallen finden verden

leine Tiroler oder: D  le Macht der kindlichen Liebe Eine Er⸗
zählung aus dem Tiroler Freiheitskampfe um 1  ahre 1809 Von ert Weißofer, rofeſſor N Seitenſtetten. Ebenhöch br in Linz 1895 8⁰. 13 S
Preis gebunden

Eine patriotiſche, ſittenreine Jugendſchrift. Wendelin, der Held der Ge⸗
E, iſt ein offener Kop un würdiger Sohn des kaiſertreuen, tapferenTirolervolkes. Dafür, daſs Wendelin einen nächtlichen Ueberfall der Feinde ver
eitelt hat, oll ſein Vater erſchoſſen werden; getrieben von kindlicher Liebe ver
läſst der Sohn das ſichere Verſteck und liefert ſich ſe aus im Momente
der hö ſten Gefahr wird der junge Held durch einen feindlichen Officier,deſſen rettender Engel dereinſt geweſen. Beſtens empfohlen

Paſtoral⸗Fragen und JTälle.
(Etwas über Cen

ſuren und Irregularitäten.)aju unehelicher Sohn eines proteſtantiſchen Vaters und einer ka⸗

tholiſchen Utter, hat päpſtliche Dispenſe erhalten, um Im EL
von 22/½ Jahren zum rieſter geweiht werden, nachdem 0˙& NI
V.  ahr vorher mit Dispenſe ſeines Ordinarius Ugleich mit ſeinenCursgenoſſen die Diaconatsweihe empfangen & egen Ende
ſeiner Gymnaſialſtudien hatte ihn irreligiöſe Lectüre ́um allen reli⸗
giöſen Glauben gebracht; ELr wurde ein frivoler ReligionsſpötterDaſs auf die Sünden gegen den Glauben Kirchenſtrafen geſetzt eien,
war ihm nicht unbekannt Da er ahr ſeines akademiſchen Stu⸗
diums hindurch geſtattete eXR ſich alle Freiheiten. Er betheiligte ſichehr viel den ſtudentiſchen Menſuren; einmal verwundete ohnealle Abſicht ſeinen Gegner er Nachdem ihm ſein leichtfertigesLeben allen Seelenfrieden geraubt hatte, wurde durch Gottes
nade empfänglich für die Mahnungen eines tugendhaften reundes,
gleng wieder einmal den heiligen Sacramenten und kam
Entſchluſſe, Prieſter zu werden. ber iſt noch beunruhigt, weil

ſeiner Beichte auf die allgemeine Anklage hin * zwei Q  ahrehindurch lehte ich ohne allen Glauben und ohne alle Religion“,nicht weiter ausgefragt wurde, und eine Betheiligung den aka⸗
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demiſchen Paukereien, we EL für keine Ue le noch gar
nicht gebeichtet 0 Es entſtehen die Fragen

Hat Cajus Cenſuren incurriert, und welche?
ſt von ihnen chon abſolviert
edarf auch noch der Dispenſation von Irregularitäten,

und von we  en
Es egegnen uns dargelegten Lebenslaufe des aju

mehrere Vergehungen, welche die Kirchengeſetze mit geiſtlichen rafen
ahnden. ieſelben ſind

a) Lefſen verbotenerL nter Strafe der dem Papſte
„Speciali modo“ vorbehaltenen Excommunication iſt der Ulle
Apostolicae 18 vom October 1869 II 2 verboten das

Leſen eine jeden zuLr Vertheidigung der Häreſie von neni
erklärten Häretiker oder Apoſtaten ahin gehören auch alle
erklärten Rationaliſten E die geſammte oſitive göttliche Offen⸗
barung verwerfen) geſchriebenen E wenn auch nur
mfanges ferner das eſen eine jeden unmittelbar vom Papſte

Breve Ulle oder Encyklika Uunter Aufführung des Titels und
des Namens des Verfaſſers (wenn ſolcher eéekannt iſt) verbotenen
E Vorausgeſe iſt daſs der Leſer ſowohl das Strafgeſetz
kenne (Scientia juris) als auch wiſſe, das Buch gehöre Uunter Eeine
der vom Geſetze unter Kirchenſtrafe verbotenen Claſſen von Büchern
(scientia facti) Schriften we nicht zUum we verfaſst ſind
die Häreſie vertheidigen ondern 3u Eenem wiſſenſchaftlichen
we aber Unter Kundgebung häretiſcher Anſchauungen oder we
überhaupt häretiſche Sätze enthalten aber ohne deren Vertheidigung,
oder deren V  nhalt der Si  1  El uwider iſt ohne direct den
Glauben verſtoßen, ſind eſen nicht rlaubt eS I aber hren
Eſer keine Cenſur auch nicht wenn ſie peciell von der Index⸗
Congregation verboten ſind aber nicht vom Papſte durch Eelne von ihm
unmittelbar ergangene Publication („Per Itteras apostolicas Das
vorſtehend erklärte Strafgeſetz gehört unter diejenigen 1 auch
dann keine Anwendung nden wenn dem Schuldigen aus er
ſündhafter Vernachläſſigung bei der verbotenen Handlung die actuelle
Kenntnis fehlte dieſe ſei Unter Elner Kirchenſtrafe verboten Ob auch
die ignorantia AHeCtata die abſichtlich ewollte Unkenntnis

ungehinderter die ſündhafte Handlung vornehmen 3u önnen
von der Cenſur ent chuldige iſt ſehr raglich der Praxis iſt P8
deshalb ſolchen alle nicht 3u unterlaſſen die Abſolution
von der Cenſur zu erbitten außer * würde die Abſolution des Pöni⸗
enten EV QravI keinen Aufſchub mehr geſtatten So oft alf
bei der irreligiöſen Lectüre des Cajus die obigen Bedingungen ſich
erfüllten ma ſich Excommunication ſchuldig, von welcher
niemand abſolvieren kann der nicht ſpeciell vom Papſte iezu de⸗
egiert oder von ſeinem delegierten Ordinariu ra der ihm
zuſtehenden Vollmacht ſubdelegiert iſt



363
Häreſie Die gewi und unzweifelhaft vollkommen zu⸗

rechenbar begangene Sünde der Häreſie (haeresis formalis) Unter⸗
ieg der éexCOmmunicatio spéciali modo apae Teservata. ſobald
ſie auch durch einen vollkommen freien, mit Abſicht die innere hã
retiſche Geſinnung zu beſtätigen geſetzten äußeren Aet unzweideutig
manifeſtiert iſt, mag dies auch ohne jeden Zeugen geſchehen (hae-
re  8  18 Externata éetsi 11011 Publica) Es genügt auch ſchon der voll⸗
kommen freiwillig gehegte und unzweideutig, ſei eS auch ohne Zeugen,
ausgeſprochene Zweifel an der Wahrheit einer kirchlich publicierten
Glaubensdefinition, gleich als könne die Ir I thren Entſchei
dungen ber den Inhalt des Depositum fidei irren. Von der Cenſur
entſchuldiget die nicht ſich Er ſündhafte Unkenntnis oder In⸗
advertenz, die ünde, welche man begeht, unterliege einer Kirchen⸗
ſtrafe Genaue enntni des Inhaltes des Strafgeſetzes iſt nicht
nothwendig. So oft aju mit dem Bewuſstſein, thue E
was Uunter Kirchenſtrafe verboten iſt, äußere Acte geſetzt hat, womit

innere Häreſie ausſprechen und bethätigen wollte, und welche auch
thatſächlich unzweideutiger Ausdruck derſelben incurrierte ET
die erwähnte Cenſur Leicht möglich iſt, daſs von ſolchen (ten
We nicht zugleich Kundgebung der Häreſie vor anderen Perſonen
7 nicht wuſste, daſs auch ſie die Cenſur herbeiführen. dre
dies der Fall, ſo 0 durch dieſe ſich auch keine Cenſur zu⸗
gezogen. Spöttereien ber eligiöſe Wahrheiten und (te ſind
als olche nicht Sünden der Häreſie, ſondern gehören zu den Sünden
gegen die Tugend der eligion. Sie werden zugleich Unde der
Häreſie nur dann, ſie unzweideutiger Ausdruck einer häretiſchen
Lehre und Lreie beabſichtigte Kundgebung der Zuſtimmung der⸗
ſelben ſind

C) aju mag etwa auch geſündiget Aben ur Vertheidigung
von Doctrinen, welche zwar nicht direct einem ogma zuwider ſind,aber vom eiligen Stuhle Uunter Strafe der ExcCOommuniéatio atae
sententiae aus einem andern Grunde verworfen wurden. Geſchah
eS mit dem Bewuſstſein, * werde QAmi! ein kirchliches Strafgeſetz
übertreten, ſo iſt von der ExCOmmunicatio Sedi simpliceiter
Teservata etroffen. (Bulle „Apostol. Sedis“ II

Duell edes Uell Im ſtrafre

1

en Sinne ein nachgeſchehener Vereinbarung von Zeit, Ort und U  en vollzogenereikampf mit Gefahr der Tödtung oder einer chweren Verwundung
ferner die ernſtliche Herausforderung und nnahme, auch enn *

nicht zum Kampfe kommt, und Im Falle wirklich Uellier wird,
auch jede Mitwirkung welcher Art nur immer, hat die dem Papſteeinfach reſervierte Excommunication zur olge „APOS Sedis“
IL 3 Nach wiederholten Entſcheidungen des deutſchen eichs⸗gerichtes aber ſind auch die Menſuren der Studierenden den
Univerſitäten den Duellen Im oben erklärten Sinne beizuzählen.Umſomehr 0 die 11 8d 9 Aug 1890 Anla die



Straffälligkeit auch dieſer auszuſprechen, wenigſtens für alle Fälle,
in welchen nicht die Gefahr chwerer Verwundung mit moraliſcher Ge⸗
wiſ

8

8

heit ausgeſchloſſen iſt Im Zweifel die Präſumption immer
für wirkliches Duell, da faſt niemals mit Sicherheit als Qus⸗
eſchloſſen erachtet werden kann. aju incurrierte übrigens dieſe
Excommunication nicht, da bU n einer vorausſetzli nicht chwer
ſündhaften Unkenntnis andelte, daſs die akademiſchen Menſuren
Uunter das kirchliche Strafgeſetz en

Es iſt noch gefragt, ob Unſer Pönitent ereits von den
ventuell incurrierten Excommunicationen abſolviert ſei Die von ihm
mitgetheilte Anklage ber eine Sünden den Glauben war
materiell unvollſtändig und dies nicht ohne u des Beichtvaters,
welcher eS unterließ, eln gründliches Examen U  *  ber die Sünden
die drei erſten Gebote mit ihm anzuſtellen. Es iſt möglich, daſs
Cajus ſelbſt bei ſeiner geringen religiöſen Bildung ſeine Beichte bona
Hde abgelegt habe Jedenfalls iſt aber bei ſpäterer Erkenntnis
threr Mangelhaftigkeit Ub gravi verpflichtet, In der nächſten Beichte
alles nachzutragen, was br noch nicht nach Species und Zahl zur
Anklage gebracht hat

Hinſichtlich der nachträglichen Erfüllung ſeiner Beichtpflicht iſt
nun aber zu berückſichtigen, ob eL die Beichte einem zur Ab⸗
ſolution von Spéeciali modo reſervierten päpſtlichen Cenſuren privi⸗
legierten Prieſter oder einem nur einfach approbierten Beichtvater
abgelegt habe Are erſtere der Fall geweſen, ſo durfte nach ge
wöhnlicher und r icherer Annahme, unter Voraus ſetzung,
daſs die Unvollſtändigkeit der erſten Beicht von Schuld für aju
frei geblieben iſt, die reſervierte Cenſur als ereits getilgt angeſehen
werden, und konnte aju eine früher bona fide nicht Im Detail
angeklagten Sünden nachträglich bei jedem einfach approbierten Beicht⸗
ater giltig beichten. Es iſt wohl In Anſehung reſervierter Sünden
uUur probabel, daſs die Reſervation Ufhört, wenn der öniten
In ſeiner vor einem privilegierten Beichtvater abgelegten Beicht
ſie in vollkommen entſchuldbarer Weiſe vergeſſen hat; * ſcheint
aber r daſs nicht zur Kenntnis des privilegierten Beichtvater
gebrachte reſervierte enſuren des bona fide beichtenden Pönitenten
etilgt werden. Denn die Abſolution von enſuren erfordert nicht,
daſs der abſolvierende competente Richter ſie kenne. Ferner iſt eS
wohl immer bezüglich threr die Intention des Beichtvaters, den
Ponitenten davon erledigen, ſo eit nur immer ſeine Vollmachten
reichen; 5E80 te DSolvo ab 0mni Vinculo excCommunicationis etC..
In quantum POSSUIII 6 tUu indiges.“ Namentlich wird dies
gelten, wenn auch der öniten die ausdrückliche Intention hat, all
der geiſtlichen Vortheile theilhaftig werden, we der Beichtvater
ihm gewähren kann, wie * der Fall iſt bei Jubiläumsbeichten. (Siehe
Suare⸗ de Poenit. disp XXI II 899. Trifft die
Vorausſetzung nicht zu, daſs aju eine erſte Bekehrungsbeicht bei
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einem privilegierten Beichtvater abgelegt habe, oder hat man darüber
keine Gewiſsheit, ſo muſs der rieſter, welchem EL ſpäter eine voll⸗
tändige Anklage vorträgt, ihn behandeln als den incurrierten vo
ſervierten enſuren noch unterworfen.

„Hat aju auch Irregularitäten incurriert und welche?
Welche Dispenſen hat vor der Prieſterweihe noch nothwendig und
Der kann ſie ihm ertheilen?“

Es kommen theils Defecte in rage, 8 Irregularitäten be⸗
gründen, theils Delicte Die erſteren ſind

a) eine uneheliche Geburt (defectus natalium). Die dadurch
entſtandene Irregularität wäre von ſelbſt gehoben worden, wenn die
Eltern ſpäter mitſammen eine giltige oder doch putative Ehe
eingiengen, mag ſie auch nicht conſummiert worden ſein etztere, wenn
ſie wenigſtens eitens des einen Theiles bona fide geſchloſſen iſt,
kirchlich verkündet und IN forma Pridentina eingegangen wurde,
und öffentli für giltig gehalten wird) Die Legitimation ur
nachfolgende Ehe der Erzeuger hebt die Irregularität ſelbſt für den
mpfang der Biſchofs⸗Conſecration auf, aber nicht für rhebung zum
Cardinalate Sie äußert ihre Wirkung ogar dann, wenn ſie erſt
ſtattfindet, nachdem der illegitime Sohn ereits unerlaubterweiſe ohne
ispenſe einen Ordo SaCer empfangen hat 0 zur Zeit der Ge⸗
burt des Sohnes den Erzeugern ein Ehehindernis Eingehung der
Ehe unmöglich gemacht, ſo könnte auch ſpäter ermöglichte und ET;
folgte Ehe keine Legitimation bewirken. Die Irregularität ird auch
gehoben durch Ablegung der feierlichen oder der einfachen Ordens⸗
gelübde in einem wirklichen, von der Kirche approbierten Orden Im

Sinne des ortes, aber nur In Anſehung der Ordines, nicht
auch der kirchlichen ürden mit Einſchluſs der m Kloſterorden Er;
reichbaren ürden Ußzerdem kann ſie nur beſeitiget werden durch
Dispenſation, gleichviel ob die Illegitimität geheim oder notoriſch
iſt Für Tonſur und niedere Weihen und ein benefieium simplex
hat auch der Biſchof Dispensgewalt, owie bei Sedisvacanz das
Capitel, reſpective der Capitelvicar; für höhere Weihen aber n
der

mne andere Irregularität Cfectu haftet unſerm Pöni⸗
tenten 0  7 und zwar EX defeetu bonae famae. Eine kann
eintreten nfolge eines ſe verübten infamierenden Delictes oder
infolge eines Delictes der Aſcendenten Letztere I außer anderen
Fällen 3u für jene, deren Mutter offenkundig der Häreſie anhiengund ſich nicht mit der Kirche vor der Ordination des Sohnes aus⸗
geſöhnt hat; ebenſo jene, deren ater oder Großvater von väter⸗
er ette offenkundiger Häretiker oder Begünſtiger der Häreſie
zur Zeit noch iſt, oder Iim Falle genannte Aſcendenten nicht mehr
eben, eS notoriſch bis threm ode geblieben ſind; (haeretici,
credentes. receptores, deéfensores. fautores OruIN IpSorumque
filii UüSꝗgue ad sSecundam generationem Pel paternam lineam. IR
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prima autem generatione maternam). So Bonifaz VIII
CFr. CD 11I 6˙⁰⁰ (5. 2 Das geſchriebene Geſetz rede nur
von Irregularität für „aliquod beneficium celes. Seu publicum
Officium“. aber die Praxis gab dieſem Canon von jeher die Inter—
pretation der Ausdehnung auch auf die Irregularität für die Weihen.
Nach der probablern Meinung LI dieſe olge für die ohne auch
dann ein, enn die Aſcendenten erſt nach deren Geburt dem Qauben
Uuntreu werden. Sobald die notoriſch der Häreſie verfallenen cen
nten mit der Kirche offenkundig reconciliiert werden, fällt für ihre
Kinder, reſpective nkel, die Infamie und amit die Irregularität weg
(Bened. XLV de Syn lib CaD 3⁰ 11 2150

Unſer aju edarf alſo, wenn eT ſie noch nicht erhalten hat,
der Dispenſation ab irregularitate defectu bonae famae, wie ein
großer El der Canoniſten will, oder »fectu fidei, wie die
anderen dieſe Irregularität bezeichnen, we ſie darin begründet
lauben, daſs die Abkömmlinge von Häretikern im allgemeinen keine
genügende Garantie für ihre Glaubensfeſtigkeit bieten

lele der Autoren, welche für das primäre Oti des kirch
en Geſetzes den CecCtus bonae famae halten, ſind der Meinung,
In paritätiſchen Ländern, wie * Deutſchland iſt, unterliegen die Ab⸗
kömmlinge von Häretikern der Irregularität nicht, weil die Akatho⸗
lken keinen CfecCtus famae erleiden. Die Praxis der — iſt
ber dagegen und e8 bedürfen ieſe

en au bei un  VV einer
Dispenſe des eiligen Stuhles von Irregularität. Wird
ES manchen rten unterlaſſen, für Weihecandidaten die
ſelbe nachzuſuchen, ſo kann Gewohnheit nicht zu Recht be
ſtehen (Cfr Boenninghausen de Irr Itatib fasc. III
Da. 152 SJ.) Rom hat auf Fragen einzelner deutſcher Biſchöfe In
neuerer Zeit immer gean  L ispenſe ſei nothwendig, und hat
auf geſtellte Bitten einigen iſchöfen Dispensgewalt a0 triennium
verliehen. Siehe die Decrete der Dee 1890
t 7 9 1891 und Vering, I and 45, —26

Eine Ausdehnung auf ohne und Enkel nichtgetaufter Eltern
kann fragliche Irregularität nicht nden, weil die Canones davon
nicht reden, und * keine Irregularität geben kann, we  che nicht iſt
„in jure EXPTessSa.

Eine dritte Irregularität defectu famae hat Cajus un⸗
curriert durch die Ue auf der Univerſität. Wie oben ſchon geſagt,
verfiel ELY nicht den ber da Uell verhängten Cenſuren, weil EL

nicht wuſste, daſs Studentenduelle auch den kirchlichen Strafen
Unterliegen. Anders aber verhält C8 ſich mit der vom Tridentinum
ber die Duellanten und ihre Secundanten ausgeſprochenen Infamie
(Ses  — 25 CaD 190. vorausgeſetzt, daſs 5 ſich Um ein offenkundiges
Vergehen handelt. Zum Eintritte der Infamie iſt nicht Kenntnis

Geſetzes nöthig, ondern nur, daſs das ergehen frei und voll—
kommen zurechenbar verübt wurde. nd aus der Infamie geht von
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ſe die Irregularität hervor, E hier nicht den Charakter der
Strafe ſich rägt, ſondern begründet iſt In dem perſönlichen mit
dem heiligen Charakter des Prieſterthums unverträglichen Defecte
des guten Namens (S8 9 Aug

Endlich OImm Hi unſerem Caſus noch eine Irregularität
In Betracht, nämlich defectus etatis canonicae. aju mpfieng
die Diaconatsweihe drei onate vor Vollendung des canoniſchen
Alters Er wurde zwar von ſeinem Ordinarius dispenſiert, allein
die vom heiligen Stuhle ertheilte Vollmacht zu dispenſieren gilt nuLlr
für den OrdO Presbyteratus. Die Interpretation erſelben, ſie
könne auch in Anſehung anderer Ordines zul Anwendung kommen,
iſt In keiner Weiſe gerechtfertiget, und war aher fragliche Dispenſe
des Cajus ungiltig. Da ſie aber bona fide erthei und an  N
worden war, iſt kein Zweifel, daſs die Irregularität wenigſtens
durch den heiligen Qater mit Gewährung einer Dispenſe 168—
vtèexratu aufgehoben wurde. V  Q.  ndem der heilige U ein rescriptum
gratiae verleiht, nimmt ——v auch alles hinweg, was deſſen Wirkſamkeit
etwa Im Wege ſteht, inſowei S Im kirchlichen Geſetze begründet iſt

Ehedem erfielen Cleriker, welche wiſſentlich ohne Dispenſation
oder mit ungiltiger Dispenſe ordiniert wurden, der Strafe der dem
Papſte reſervierten Suspenſion. Durch die Ulle POS Sedis
von Pius iſt dieſe Strafgeſetz aufgehoben.

Was die Irregularitäten 2. delieto anbelangt, önnte aju
eine ſich zugezogen Aben Durch eine Sünden der haeresis
Cxterna Auf run der unzweideutigen Geſetzesſtellen de Jus CallOIl
ſtimmen alle Canoniſten darin überein, daſs die offenkundig 9e
wordene Häreſie irregulär mache, und zwar in der Art, daſs zUum
mpfange einer weiteren höheren ethe und zur Ausübung der
on empfangenen die offenkundig gewordene Lebensbeſſerung nicht
genüge, ondern un Dispenſe der 8. 8 Enn die Re⸗
conciliation mit der I und Abſolution von der Excommuni⸗
cation ſchon erfolgt iſt Ob aber auch die zwar genügen mani—
feſtierte aber geheim gebliebene Häreſie die Irregularität zur olge
habe, ird bejaht von jenen Canoniſten, we als ratio Egis eine
I dieſer Uun ſich ſchon liegende Unvereinbarkeit mit dem
heiligen Prieſterthume Chriſti annehmen, wie Suarez, Koninck,
Reiffenſtuel, Pignatelli, errari agegen aber
prechen ſich die Autoren aus, welche den run der Irregularität
In der Infamie nden, we dem Häretiker anhaftet, deſſen Sünde
offenkundig wurde Die rſtere Anſicht bezeichnet Reiffenſtuel als
„Sent Probabilior Et Juri COnformior Die Canones, welche die
Strafe der Irregularität ausſprechen ( 4 4. 21 7). wurden
allerdings veranlaſst durch offenkundige Verbrechen der Häreſie, ſie
ſind aber allgemein dieſe un gerichtet. Clemens VII
ertheilte in ſeiner „Cum Sieut“ 5. Jan 1530 den In-⸗
quiſitoren die Vollmacht „haereticos O0ecultos tam absolvendi aD
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OIEIUIEAt1OIIG Jualll dispensandi ah irregularitate.“
Aehnliches nde ſich auch In anderen päpſtlichen Conſtitutionen,

Benediets XIV Ulle „Pastor bonus“ dd 12 Apr 1744
Es iſt aher wohl unerläſslich, auch für Fälle der haeresis Cxterna
(eulta Dispenſe von Irregularität beim eiligen Stuhle zu Tbitten
Es Oomm hier nicht die hona fama allein un Betracht, dem
eulker nicht fehlen darf, ondern noch mehr die Feſtigkeit uim Glauben,
für we ein geweſener Häretiker nicht genügende Garantien bietet.

Ob der uldige die QAQus dem Deliete erfolgende Irregularität
ennt oder nicht, iſt für deren Eintreten ohne Einfluſs. Denn ſie
hat nicht direct den Charakter der Strafe, ſondern ſie iſt vielmehr
ein Schutzmittel für die Heiligkeit der Weihe Die Canones dehnen
die Irregularität als Wirkung der Häreſie aus auch auf die „Ere
dentes. fautores, defensores t receptatores haereéticorum;“
SHaeretici t II 6˙⁰⁰ 5 2)

Wer kann nun von der In rage ſtehenden Irregularität dis⸗
penſieren? Handelt * ſich offenkundige Häreſie, ſo iſt die Dis⸗
penſation ohne Zweifel dem Papſte allein vorbehalten. Für die CasUuS
(Culti hat allerdings das Tridentinum 688 XXIV de Ref
den iſchöfen wo die Abſolution von den Cenſuren als auch die
Dispenſation von Irregularitäten (ausgenommen 611CtO homicidii
voluntarii eingeräumt. Allein die ſpätere Bulla Coenae hat ausdrücklich
die Abſolutionsgewalt von der auf haeresis 0CCulta geſetzten Ex
cCommunication dem heiligen Stuhle reſerviert, nd damit wird den
Biſchöfen wohl auch die Dispensgewalt hinſichtlich der Irregularität

ſein nach CAP. 32 de Sent. EXCOIII (5, 39),
durch welches feſtgeſetzt iſt, „dispensandi facultatem 1101H1 habere,
quibus Ctiam 81 absolutio talium interdicta, CU  — majora In-
télligantur I1IIis Prohibita. quibus vetita sunt minora“ inſoferne
nämlich Dispenſation Sache höherer Jurisdiction iſt, als Abſolution.
In dieſem Sinne entſchied die 1 OCremon. Dee 1632
und 1IN Severin. All 1796 Haben die Biſchöfe ausdrückliche
Vollmacht, 3u abſolvieren CéCnsuTàa Dropter haeresim cCeultam,
0 iſt kein run anzunehmen, daſs ſie nicht auch von der Irrega⸗
grität dispenſieren dürfen. (Boennighausen, fasc. PaS 104 —135).

Die Im Ue dem Gegner zugefügte chwere Verwundung
hat keine Irregularität zur olge, wenn ſie nicht Verluſt des Lebens
oder eines ſelbſtändigen Gliedes (membrum; Dals Corporis,

proprium Officium ab allis divisum, Ut oculus ad
videndum, AlNUS 20 agendum, PES 20 ambulandum etc.) beurſacht.
Hätte Aju den Gegner verſtümme durch Abhauen eines ſe
ſtändigen Gliedes (ein Finger gilt nicht al ſolches, ebenſo nicht die
Ohrläppchen und die Naſe) oder durch eine Verwundung, die ein
gänzliches Abſterben eines Gliedes zur olge hätte, nicht einfach

deſſen Unbrauchbarkeit, ſo würde EL eswegen, weil ET die Ver⸗
ſtümmelung nicht beabſichtiget hatte, der Irregularität nicht entgehen,
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da ETL eine an ſich chwer ſündhafte andlung freiwillig gethan hat,
die gema threr atur und der Erfahrung leicht eine ſolche Wirkung
herbeiführen kann. Auch das homieidium casuale und mutilatio
casualis. chwer ſündhaft, macht irregulär. Von Irregularität

Verſtümmelung und homieidium casugle können die
Biſchöfe dispenſieren, wenn die Sache geheim geblieben iſt, vom
homicidium voluntarium aber In keinem Falle (Cap iSt 5
ONC Prid 688 XIV CAD

1  6 Prälat Dir o Prunner, Dompropſt.

II (Das des Nüchternſeins vor der heiligen
Communion.) aju rag nach abgelegter Beicht den Prieſter:
„Darf ich morgen früh vor der eiligen Communion drei Löffel Uppe
en 2⁴⁰ Da der rieſter dies verneint, Tklärt Cajus, dann müſſe
auf die heilige Communion überhaupt ganz verzichten; habe eine
＋ Stunde Weges zur Kirche zu machen, das könne V1 in völlig
nüchternem Zuſtand nicht eit Jahren habe er's ſo gehalten, habe
aber den rüheren Beichtvater nicht darüber I fragen gewagt
Auf Zureden des etzigen Bei  ater entſchließt ſich, den Verſuch
3u machen, da jener ſich bereit erklärt, ſofort nach Ankunft In der

ihm die heilige Communion reichen. Doch kaum hat aju
anderen Morgen nüchtern die Kirche etreten, als In Ohnmacht

fällt und QAus der Kirche werden muſs Daraufhin ETL·
neuert beim Beichtvater ſein Geſuch; die heilige Communion ſich
nachhauſe bringen aſſen gehe nicht, da alle Welt ſich daran
ärgern würde, daſs ETL als geſunder Mann, der den ganzen Tag
auf dem 55 arbeite, ſich die Kranken-Communion bringen ließe

rage Konnte der rieſter Uunter dieſen Umſtänden dem aju
ſein egehren geſtatten, oder muſs aju 22 ohne Empfang der
eiligen Communion elben

Antwort Keines von beiden iſt richtig aju kann Dispens
erhalten, aber bedarf auch der Dispens, und zwar päpſtlicher
Dispens, da weder Pfarrer noch Biſchof aus ſich zu ſolcher Dispens
befugt ſind

N Nach der bis In die erſten chriſtlichen a  hr
underte hinaufreichenden Praxis iſt * ſtrenges Kirchengebot, nur
abſolut nüchtern die heilige Communion zu empfangen. Eine geſetzliche
Ausnahme beſteht für Schwerkranke hinſichtlich der Wegzehr und der
anderen Ctwa noch folgenden Communionen. Alle anderen Fälle,
In denen 68 rlaubt ſein mag, nach Genuſs von Speiſe oder ran

communicieren, ſind nuLlr zufälliger Art und ommen nicht infach
von der Rückſicht auf den Communicierenden her Zugunſten des aju
kann alſo ein Ausnahmsgeſetz nicht angerufen werden, ollte ETL auch
nicht einmal dadurch ſich ſelber helfen können, daſs ſpät abends
kurz vor Mitternacht ſich noch ur eine Erquickung ſtärkte.

Linzer „Theol  prakt Quarta 1895


